
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand: Januar 2008 

§ 1 Geltung 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schrift-
lich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen.  

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausfüh-
rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt.  

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB und gegenüber juristischen Personen des 
öffentlichen Rechtes oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.  
 
§ 2 Vertragsschluss 
1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kauf-
vertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch 
Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten 
Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir 
diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. 

3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterla-
gen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutz-
rechte vor. Der Käufer darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung an 
Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich gekenn-
zeichnet haben.  

4. Bestellt der Käufer die Ware auf elektronischem Wege, so sind wir zu einer 
Zugangsbestätigung nicht verpflichtet. Eine evtl. Zugangsbestätigung stellt 
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. § 312 e BGB findet 
keine Anwendung. Sofern der Käufer die Ware auf elektronischem Weg be-
stellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Käufer auf dessen 
Verlangen nebst den vorliegenden AGB per e-Mail zugesandt. 

 
§ 3 Beschaffenheit der Ware 
1. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) 
sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) 
sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertrag-
lich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie 
sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Branchenübliche Abwei-
chungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen 
oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bautei-
len durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2. Rohstoff-, fertigungs- oder lagerbedingte Verfärbungen oder Verschmut-
zungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Eignung unserer 
Produkte zum vertragsgemäßen Zustand. Gleiches gilt für witterungsbedingte 
Feuchtigkeit und Frost der Ware. 
 
§ 4 Preise und Nebenkosten 
1. Unsere Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Alle Preise verstehen 
sich als Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Soweit den vereinbar-
ten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr 
als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere bei Liefe-
rung gültigen Listenpreise (jeweils abzüglich eines vereinbarten oder festen 
Rabatts).  
2. Sollten bis zum Tage der Lieferung Kosten für die Erzeugung, den Um-
schlag und den Transport der Ware allgemein oder marktüblich neu begrün-
det oder erhöht werden, so trägt diese der Käufer. Dies gilt auch für alle 
öffentlichen Abgaben. 
3. Im Falle einer Auftragsänderung gehen alle Kosten, die durch Umdisposi-
tion entstehen, zu Lasten des Käufers.  
4. Mitgelieferte Paletten bleiben, sofern sie nicht gesondert berechnet wer-
den, unser Eigentum und sind an den Lieferanten frachtfrei zurückzugeben. 
Alle übrigen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück.  
 
§ 5 Gefahrübergang 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung „ab-Werk“ vereinbart.  
2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen 
Ermessen. Wir verpflichten uns, die Lieferung auf ausdrücklichen Wunsch des 
Käufers und auf dessen Kosten zu versichern. 

3. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes 
(wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 
auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder 
wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen 
haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstan-
des, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf 
den Käufer über, an dem wir versandbereit sind und dies dem Käufer ange-
zeigt haben. 

4. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch 
uns betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagern-
den Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und 
der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

 
§ 6 Liefermenge 
Die beim Versand festgestellten Mengen, Stückzahlen oder Gewichte sind 
ausschließlich für die Berechnung maßgebend. 
 
§ 7 Lieferzeit 
1. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und 
Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine 
feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versen-
dung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. 

2. Wir können - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers - vom 
Käufer eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Ver-
schiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in 
dem der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen uns  gegenüber nicht 
nachkommt. 

3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerun-
gen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen 
aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Trans-
portverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeits-
kräften, Energie oder Rohstoffen,  behördliche Maßnahmen oder die ausblei-
bende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) 
verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche 
Ereignisse uns  die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder 
verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber 
uns vom Vertrag zurücktreten. 

4. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies für den Käufer zumutbar 
ist. 

5. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die 
Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen beschränkt. 

 
§ 8 Haftung 
1. Wir haften unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen 
nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und 
die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehil-
fen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem 
Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaf-
fenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im 
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware 
eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie er-
fasst ist. 

2. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch 
für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwen-



dungen statt der Leistung. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

3. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein 
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetz-
lichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir, unsere gesetz-
lichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn 
unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.  

 
§ 9 Gewährleistung 
1. Unsere Haftung erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik entspre-
chende Mangelfreiheit unserer Produkte. Unsere Haftung ist ausgeschlossen, 
wenn unsere Produkte vom Käufer oder Dritten nicht sachgerecht gelagert, 
eingebaut, genutzt oder bei der Verwendung ungeeignete Verarbeitungspro-
dukte eingesetzt werden. 

2. Der Käufer hat das Produkt unverzüglich nach Erhalt – auf jeden Fall vor 
Verarbeitung – zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind uns innerhalb einer 
Woche nach Eingang des Produkts oder – wenn sich der Mangel erst später 
zeigt – innerhalb einer Woche ab Entdeckung anzuzeigen. Geschieht dies 
nicht, gilt das Produkt als genehmigt. An beanstandeter Ware steht uns das 
Recht zur Besichtigung, Prüfung und Vornahme von Versuchen zu. 

3. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer in-
nerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, 
d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemesse-
nen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Käufer 
vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 

4. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Auftraggeber unten 
den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

5. Mängelansprüche, die nur einen Teil der Lieferung betreffen, berechtigen 
nicht zur Beanstandung des gesamten Auftrages, es sei denn, die Teilliefe-
rung ist für den Käufer ohne Interesse.  

6. Auch hinsichtlich der Ersatzlieferung obliegt dem Käufer die unter Ziff. 2 
beschriebene Untersuchungs- und Mängelanzeigepflicht.  

7. Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch uns nicht. 

8. Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen Mängeln sind ausge-
schlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Produkt selbst 
entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögensschäden des Käufers. 
 
§ 10 Zahlungen, Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrecht 
1. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Käufer in Zahlungsverzug. Bei 
Zahlung durch Bankabbuchung räumen wir ein Skonto von 3 %, bei Zahlung 
innerhalb von 14 Tagen von 2 % ein. Gewährung von Skonto hat zur Voraus-
setzung, dass auf dem Konto des Käufers sonst keine offenen Posten stehen. 
Vertreter von uns sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur aufgrund 
schriftlicher Inkassovollmacht berechtigt.  

2. Tritt eine wesentliche Verschlechterung in der Vermögenslage des Käufers 
nach Vertragsschluss ein oder erfolgt die Bezahlung fälliger Beträge nicht 
vereinbarungsgemäß, so sind wir berechtigt (abgesehen von den uns sonst 
zustehenden Rechten), Vorauszahlungen oder Sicherstellung des Kaufprei-
ses für die noch ausstehende Liefermengen zu verlangen sowie sämtliche 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen; erfolgt Vo-
rauszahlung oder Sicherstellung des Kaufpreises nicht, können wir vom Kauf-
vertrag zurücktreten. 

3. Die Annahme von Wechseln oder Schecks, sofern dies ausnahmsweise 
vereinbart wurde, erfolgt nur erfüllungshalber. Die Kosten der Diskontierung 
und der Einziehung trägt der Käufer. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vor-
lage, Protest etc. besteht für uns nicht. 

4. Während des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basis-
zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen. 

5. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bleibt uns die Verrech-
nung von Geldeingängen auf die eine oder andere Schuld überlassen. 

6. Der Käufer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Käufer 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 11 Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretung 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforde-
rungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zu-

stehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im Falle 
des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, z.B. Zahlungsverzug, haben wir 
nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbe-
haltsware herauszuverlangen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt 
dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist 
dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach 
der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für 
die Verwertungskosten, ist der Verwertungserlös mit den uns vom Käufer 
geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Ge-
schäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in 
Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entste-
henden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Konto-
korrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns 
ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Käufer wider-
ruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eige-
nen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen 
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-
mäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Käufer auch nicht 
zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei 
denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Ge-
genleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewir-
ken, als noch Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen. 

3. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer 
wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltswa-
re (Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen ver-
arbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle 
der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der 
Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Ver-
mischung.  

Ist die Sache des Käufers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzuse-
hen, sind der Käufer und wir uns einig dass der Käufer uns anteilmäßig Mitei-
gentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. 
Unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der 
Käufer für uns. 

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, 
wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benach-
richtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder  außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der 
Käufer. 

5. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten. 

§ 12 Datenverarbeitung 

Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis 
nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung 
speichern und wir uns das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Ver-
tragserfüllung erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu übermitteln. 
 
§ 13 Schlussbestimmungen 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließ-
lich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich zwischen uns und dem 
Käufer ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen uns und ihm geschlosse-
nen Kaufverträgen ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Käu-
fer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftsitz zu verklagen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

3. Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungs-
lücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich 
wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den 
wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allge-
meinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 

4. Alle  unsere  früheren  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Liefe-
rungen und Leistungen sind hierdurch aufgehoben.

 


